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z. Jahrgang. Nr. 48. 29. Nov I9Z7.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

Der „pädagogischen Blätter" 23. Jahrgang.

Schriftleiter des Wochenblattes: Beilagen zur Schweizer-Schule:
l»r. I>. Veit Gadient, Stans Volksschule. 24 Nummer»
I»r. Josef Scheuber» Schwyz Mittelschule, lb Nummern
l»r. H. P. vaum, vaden Die Lehrerin, 12 Nummern

Geschäftsstelle der „Schweizer-Schule": Eber le S Nickenbach. Einsiedeln.

Inhalt: Die Lektion von Ölten. — Ans einer Predigt über die Wissenschaft. — Jnnerrhvdens
Schulbericht 1814/17. — „Wenn Paulus wiederkäme". — Schulnachrichten aus der Schweiz.
— Bücherschau. — Schenkung an die „Schw.-Sch.". — Lehrerzimmer. — Inserate.

Beilage: Mittelschule Nr. 8 tmathematisch-naturwissenschastlichc Ausgabe).

Dìe Lektion von Ölten.
An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen: die Geister an den Geistesfrüchten

und das Lehrbuch an der Lektion. — In der vorletzten Nr. der „Schweizer-Schule"
hatte uns in einer vorzüglichen kritischen Ablehnung das Geschichtslehrbuch von
Oechsli beschäftigt. Und nun kommt die Illustration wie gerufen daher. Der
Oltener Schulfall Allemann zeigt mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit, wo-
hin solche Lehrmittel führen. Was der „gelehrte" und „feine" Forscher nur an-
deutet, in stiller Geisterstunde aussät, das geht dann am hellen Tage auf, das
keimt und sproßt und blüht im Unterricht, aber nicht als Weizen. Wie der Geist
des Lehrbuches, so die Sprache der Lektion, wie der Herr Professor,
so. sein gelehriger Schüler und sein gefügiges Schulmeisterlein. Ja, die Geister,
die Lehrbuch-Geister, die ich rief Das ist's auch gerade, was uns alle an
der Oltener Lektion so interessiert und was ihr eine gut eidgenössische Bedeutung
gibt: der Geist des Meisters in der Rede des Jüngers. Es interessiert uns alle

ganz gewaltig, wie so eine Musterlektion „frei nach Oechsli" aussieht.

Der Tatbestand des Streitfalles ist nach den „Oltner Nachr."
(Nr. 62) kurz folgender:

In der 1. Handelsschule in Ölten behandelte in letzter Zeit Herr Lehrer
Allemann die Reformationsgeschichte, und in welch empörender Weise dies geschah,

müssen die nachfolgenden Sätze beweisen, die sowohl durch schriftliche Aufzeichnung
Vonseiten der Schüler als auch durch die „Erwiderung" des genannten Lehrers
selbst festgelegt und erhärtet sind. Die nachträgliche Schülerausrede von „Zusam-
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